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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634) in 
Verbindung mit § 6 Absatz 3 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664) geändert worden ist, verordnet 
das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin:

§ 1
Der Bebauungsplan 10-63 vom 10. August 2015 mit Deckblättern 

vom 16. April 2018 und 25. Juli 2018 für das Gelände zwischen 
Robert-Koch-Straße, Ernst-Haeckel-Straße, Wernerstraße und Rid-
bacher Straße im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Kaulsdorf, 
wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der für die Vermes-

sung zuständigen Abteilung des Bezirksamtes, beglaubigte Abzeich-
nungen des Bebauungsplans können bei der für die Stadtplanung 
zuständigen Abteilung des Bezirksamtes kostenfrei eingesehen 
werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 10-63 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Kaulsdorf
Vom 31. Juli 2020

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen 
werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Ab-
satz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 31. Juli 2020

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Dagmar  P o h l e
Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung 

Stadtentwicklung, Gesundheit,  
Personal und Finanzen
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„§ 9b 
Zentraler Omnibusbahnhof Berlin (ZOB)

Fernbusse im Linien- und im Gelegenheitsverkehr dürfen in 
Berlin als Haltestelle ausschließlich den Zentralen Omnibusbahn-
hof Berlin (ZOB) an der Masurenallee 4–6, 14057 Berlin, anfah-
ren, wenn sie aus einem Risikogebiet gemäß § 8 Absatz 4 oder 
einer Risikoregion gemäß § 9a Satz 2 und 3 kommen. Die Be-
treiberin des Zentralen Omnibusbahnhofs Berlin (ZOB) ist über 
eine Abweichung vom Fahrplan und über die Anzahl der Fahr-
gäste durch das Fernbusverkehrsunternehmen zu informieren.“

4. § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 47 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.
b) Folgende Nummern 48 und 49 werden angefügt:

„48.  entgegen § 9b Satz 1 als Betreiberin oder Betreiber 
eines Fernbusverkehrsunternehmens oder als fahrzeug-
führende Person eines Fernbusses in Berlin als Halte-
stelle nicht ausschließlich den Zentralen Omnibusbahn-
hof Berlin (ZOB) an der Masurenallee 4–6, 14057 
Berlin, anfährt, wenn der Bus aus einem Risikogebiet 
gemäß § 8 Absatz 4 oder einer Risikoregion gemäß § 9a 
Satz 2 und 3 kommt,

49.  entgegen § 9b Satz 2 als Betreiberin oder Betreiber 
eines Fernbusverkehrsunternehmens oder als fahrzeug-
führende Person eines Fernbusses Reisende aus einem 
Risikogebiet gemäß § 8 Absatz 4 oder einer Risikore-
gion gemäß § 9a Satz 2 und 3 nach Berlin befördert und 
die Betreiberin des Zentralen Omnibusbahnhofs Berlin 
(ZOB) nicht über eine Abweichung vom Fahrplan oder 
über die Anzahl der Fahrgäste durch das Fernbusver-
kehrsunternehmen informiert.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 11. August 2020

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister

Dilek  K a l a y c i
Senatorin für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung

663

Auf Grund des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom  
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden ist, 
verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der  

SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung
Die SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung vom 23. Juni 2020 

(GVBl. S. 562), die zuletzt durch Verordnung vom 4. August 2020 
(GVBl. S. 658) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Dem § 8 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Für die Verpflichtung zur Meldung und Auskunft nach Satz 1 
und 2 sind die Angaben gemäß Nummer I Ziffer 1 Satz 1 bis 3 
der Anordnung betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung 
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den 
Deutschen Bundestag vom 6. August 2020 (BAnz AT 07.08.2020 
B5) in der jeweils geltenden Fassung mitzuteilen; diese Mittei-
lung kann auch über die von Beförderern im grenzüberschreiten-
den Eisenbahn-, Bus-, Flug- oder Schiffsverkehr gemäß Anla-
ge 2 dieser Anordnung zu verwendende Aussteigekarte erfolgen.“

2. § 9 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Von § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die 

über ein ärztliches Zeugnis nebst aktuellem Laborbefund in 
deutscher oder in englischer Sprache verfügen, welches bestä-
tigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV2 vorhanden sind. Das ärztli-
che Zeugnis nach Satz 1 muss sich auf eine molekularbiologi-
sche Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 stützen, die in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem sonstigen durch das Robert 
Koch-Institut veröffentlichten Staat durchgeführt worden ist; 
diese Testung darf, soweit sie vor Einreise in die Bundesrepub-
lik Deutschland stattgefunden hat, höchstens 48 Stunden vor 
Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen wor-
den sein. Das ärztliche Zeugnis nach Satz 1 und 2 ist dem zu-
ständigen Gesundheitsamt nach dessen Aufforderung unverzüg-
lich, spätestens jedoch nach 72 Stunden, vorzulegen und für 
mindestens 14 Tage nach der Einreise aufzubewahren. § 8 Ab-
satz 2 bleibt unberührt.“

3. Nach § 9a wird folgender § 9b eingefügt:

Vierte Verordnung
zur Änderung der 

SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung
Vom 11. August 2020
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